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Einleitung 

 

Am 01.05.2014 erließ der Bischof von Aachen die „Ordnung zur Prävention gegen 

sexualisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen 

Erwachsenen“. Sie gilt für alle kirchlichen Rechtsträger im Bistum Aachen. 

Ziel dieser Ordnung ist es, eine Kultur der Achtsamkeit aufzubauen und zu pflegen. 

Im Mittelpunkt steht dabei die physische und psychische Unversehrtheit der 

Menschen, die durch unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen begleitet, betreut und gepflegt werden.  

Als Caritasverband Düren-Jülich e.V. haben wir uns dazu entschlossen, nicht nur 

sexualisierte Gewalt in den Blick zu nehmen, sondern jegliche Form von 

Grenzverletzungen. Auch wollen wir unsere Bemühungen nicht auf 

Grenzverletzungen von Mitarbeiter/innen gegenüber Patienten/innen bzw. 

Klienten/innen beschränken, sondern auch andere Dimensionen wie bspw. 

Grenzverletzungen von Klienten/innen gegenüber Mitarbeiter/innen, Mitarbeiter/innen 

untereinander mit in den Blick nehmen. 

Anhand eines trägerspezifisch entwickelten Fragebogens haben wir in den einzelnen 

Diensten und Einrichtungen unseres Verbandes in Vorbereitung zu diesem 

Schutzkonzept eine Risikoanalyse durchgeführt. Dabei ging es darum, festzustellen 

und zu benennen, wo konkret in unserem Arbeitsalltag Strukturen und Abläufe 

Grenzüberschreitungen begünstigen können, welche Schutzmechanismen bereits 

entwickelt wurden und welche weiterführenden Maßnahmen noch ergriffen werden 

müssen. 

Die Ergebnisse dieser Risikoanalyse stellen die Basis für das hier vorliegende 

Institutionelle Schutzkonzept dar. Das Konzept selbst sowie die daraus 

resultierenden Maßnahmen sollen dabei helfen, bei den Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen das Bewusstsein und die Sensibilität für mögliche Risikofaktoren 

und Grenzverletzungen zu wecken, das Vorgehen im Falle einer Grenzverletzung zu 

strukturieren sowie die entsprechenden Ansprechpartner/innen zu benennen.  
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Grundlage 

An den Anfang unseres Schutzkonzeptes möchten wir den Teil der 

Ausführungsbestimmungen zur Bischöflichen Präventionsordnung stellen, auf 

dessen Grundlage die Erstellung des Institutionellen Schutzkonzeptes erfolgt ist:  

„Jeder kirchliche Rechtsträger hat, ausgehend von einer Risikoanalyse, Institutionelle 

Schutzkonzepte für seine Zuständigkeitsbereiche zu erstellen. Dem kirchlichen 

Rechtsträger kommt dabei die Aufgabe zu, den Prozess zu initiieren, zu koordinieren 

und die Umsetzung zu gewährleisten. Die/der Präventionsbeauftragte steht bei der 

Erstellung von Institutionellen Schutzkonzepten beratend und unterstützend zur 

Verfügung.  

Verschiedene kirchliche Rechtsträger können gemeinsam ein Institutionelles 

Schutzkonzept entwickeln.  

Kirchliche Rechtsträger, die Mitglieder in einem Spitzen- bzw. Dachverband sind, 

können das von ihrem Spitzen- bzw. Dachverband entwickelte Institutionelle 

Schutzkonzept übernehmen. Wird das Institutionelle Schutzkonzept übernommen, ist 

eine Überprüfung und Anpassung an den eigenen Rechtsbereich durchzuführen und 

zu dokumentieren.  

Ein bereits zum Zeitpunkt der Inkraftsetzung der Ausführungsbestimmungen 

erarbeitetes oder geltendes Institutionelles Schutzkonzept muss vom kirchlichen 

Rechtsträger auf die Übereinstimmung mit der Präventionsordnung und diesen 

Ausführungsbestimmungen überprüft werden.  

In das Institutionelle Schutzkonzept sind die Inhalte der §§ 4 - 10 der 

Präventionsordnung  

• Persönliche Eignung 

• Erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunftserklärung 

• Verhaltenskodex 

• Beschwerdewege 

• Qualitätsmanagement 

• Aus- und Fortbildung 

• Maßnahmen zur Stärkung von Minderjährigen und schutz- oder 

hilfebedürftigen Erwachsenen 

und die dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen aufzunehmen.“ 1 

  

 
1 Ausführungsbestimmungen zu § 3 PrävO Institutionelles Schutzkonzept, veröffentlicht im  
Kirchlichen Anzeiger Bistum Aachen, Nr. 5, 1. Mai 2014 
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Präventionsfachkraft 

 

Judith Meyer        

Diplom-Sozialarbeiterin 

Telefon: 02421/481-10  

(Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr) 

 E-Mail: praeventionsfachkraft@caritas-dn.de 

 

Unsere Präventionsfachkraft ... 

• ... kennt die Verfahrenswege bei Verdachtsmeldungen sowie interne und 

externe Beratungsstellen und kann Mitarbeitende und ehrenamtlich Tätige 

darüber informieren. 

• ... fungiert als Ansprechpartnerin für Mitarbeiter/innen sowie ehrenamtlich 

Tätige bei allen Fragen zur Prävention sexualisierter Gewalt 

Weitere Aufgaben der Präventionsfachkraft: 

• Die Präventionsfachkraft unterstützt den Rechtsträger bei der Erstellung und 

Umsetzung der institutionellen Schutzkonzepte; 

• bemüht sich um die Platzierung des Themas in den Strukturen und Gremien 

im Caritasverband Düren-Jülich e.V.; 

• berät bei Planung, Organisation und Durchführung von Präventionsprojekten 

und Maßnahmen zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen; 

• trägt mit Sorge dafür, dass bei Angeboten und Maßnahmen für Minderjährige 

und schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene qualifizierte Personen zum 

Einsatz kommen; 

• benennt Fort- und Weiterbildungsbedarf im Kontext der Prävention 

sexualisierter Gewalt und 

• ist Kontaktperson vor Ort für die Präventionsbeauftragten im Bistum Aachen. 
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Weitere Ansprechpartner/innen im Caritasverband Düren- Jülich 

 

Bei Betroffensein als Mitarbeiter/in: 

Mitarbeiter/innen-Vertretung/ MAV 

Friedrichstr. 11, 52351 Düren 

Telefon: 02421/48141 

E-Mail: mav@caritas-dn.de 

 

Seelsorgerische Begleitung:  

Diakon Winfried Zeller 

Friedenau 22, 52372 Kreuzau (APZ St. Andreas)  

Telefon: 02421/ 48192 

E-Mail: wzeller@caritas-dn.de 

mailto:mav@caritas-dn.de
mailto:wzeller@caritas-dn.de
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Präambel 

Das Wohl der uns anvertrauten Menschen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

ist dem Caritasverband Düren-Jülich e.V. ein elementares Anliegen.  

Es ist unser Ziel, am Aufbau einer Kultur der Achtsamkeit mitzuwirken, die die 

körperliche und psychische Unversehrtheit der von uns Betreuten sowie der für uns 

Tätigen in den Mittelpunkt stellt. Wir tragen eine gemeinsame Verantwortung und 

wollen durch genaues Hinsehen, klares Benennen kritisch wahrgenommener 

Situationen und Ermöglichen von Veränderungen jegliche Art von Grenzverletzungen 

verhindern.  

Deshalb war es uns bei der Entwicklung unseres trägerspezifischen Institutionellen 

Schutzkonzeptes wichtig, die Auseinandersetzung mit Fragen des Schutzes von 

Minderjährigen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen in unseren 

Diensten, vor jeglicher Form von Gewalt, anzuregen und die Einführung von 

Maßnahmen zur Prävention zu unterstützen.  

Uns ist bewusst, dass Grenzverletzungen gegenüber Mitarbeiter/innen, ehrenamtlich 

Tätigen, Klienten/innen, Patienten/innen sowie deren Angehörigen, aber auch 

Grenzverletzungen innerhalb der genannten Gruppen nicht ausgeklammert werden 

dürfen. Dies soll Beachtung in den Präventionsbemühungen finden.  

Für das vorliegende Institutionelle Schutzkonzept haben wir Wert daraufgelegt, dass 

ein Entwicklungsprozess auf allen Ebenen angestoßen wird, Mitarbeiter/innen und 

die von uns betreuten Menschen partizipativ einbezogen und deren Selbstvertretung 

unterstützt wird. So soll dazu beigetragen werden, Haltung und Verhalten zu 

reflektieren, und uns dadurch zu handlungsleitenden Orientierungen im Arbeitsalltag 

zu führen.  

Uns ist es wichtig, dass mit dem vorliegenden Institutionellen Schutzkonzept die 

Kommunikation über Verbindlichkeit und Achtsamkeit immer wieder neu angestoßen 

und lebendig gehalten wird.  

Wir sind davon überzeugt, dass die Umsetzung unseres Institutionellen 

Schutzkonzeptes in der Praxis nur gelingen kann, wenn unser Miteinander von einer 

Grundhaltung der Achtsamkeit, des Respekts und der Wertschätzung getragen, die 

Verantwortung gegenüber allen Beteiligten ernst genommen und in unseren 

Diensten und Einrichtungen sichtbar wird. Vor diesem Hintergrund verstehen wir das 

vorliegende Institutionelle Schutzkonzept als ein Element zur nachhaltigen Regelung 

bzw. des Qualitätsmanagements zur Prävention gegen Gewalt in unseren Diensten 

und Einrichtungen. Neben konkreten Maßnahmen, die im Weiteren benannt werden, 

sind grundsätzliche Einstellungen und Verhaltensweisen wichtig, um die uns 

anvertrauten Menschen und unsere Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen.  
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Risikoanalyse 

Ausgehend von den bereits benannten Ausführungsbestimmungen haben wir im 

Jahr 2018 anhand eines individuell erstellten Fragebogens eine trägerspezifische 

Risikoanalyse durchgeführt.  

Wir alle tragen eine gemeinsame Verantwortung für die uns anvertrauten Menschen. 

Deshalb war es wichtig, dass wir gemeinsam mit den haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeitern/innen die Erarbeitung des Institutionellen Schutzkonzeptes 

beteiligungsorientiert angelegt und in dieser Ausrichtung die Dienste, Einrichtungen 

und Gruppierungen in den Blick genommen haben.  

Eine wichtige Säule war die Beteiligung der betreuten Menschen und der 

Angehörigen. Sie wurden über die schützenden Strukturen, die es zu entwickeln galt, 

informiert und eingeladen, sich bei der Entwicklung einzubringen.  

Vor diesem Hintergrund haben wir unterschiedliche Arbeitsgruppen eingesetzt, die 

mit der Erstellung und Überprüfung des Fragebogens zur Durchführung der 

Risikoanalyse beauftragt waren. 

Die Risikoanalyse wurde in Form eines Fragebogens durchgeführt, der in den 

unterschiedlichen Einrichtungen und Diensten unseres Verbandes bearbeitet wurde. 

Dieser ist als Anlage beigefügt. Dabei war es wichtig, sowohl sämtliche 

Hierarchieebenen als auch die unterschiedlichen Berufsgruppen bzw. Dienstgruppen 

innerhalb einer Einrichtung zu berücksichtigen. Neben den hauptamtlichen 

Mitarbeitern/innen wurden auch die ehrenamtlich Tätigen als auch die zu 

betreuenden Menschen mit einbezogen. 

Die Risikoanalyse ist ein wesentliches Instrument, um Gefahrenpotenziale und 

mögliche Gelegenheitsstrukturen in unseren Diensten und Einrichtungen zu 

erkennen. Wir haben Organisationsstrukturen und alltägliche Arbeitsabläufe auf 

Risiken bzw. Schwachstellen, die Grenzverletzungen ermöglichen oder sogar 

begünstigen können, überprüft. Mithilfe eines Gesprächs haben wir die Menschen, 

die uns anvertraut sind, einbezogen.  

Die Ergebnisse dieser Risikoanalyse sind Grundlage für die Entwicklung des 

Institutionellen Schutzkonzeptes und Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung des 

Präventionskonzeptes und konkreter Präventionsmaßnahmen in unseren Diensten 

und Einrichtungen. 
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Beachtung fanden folgende Bedingungen, Arbeitsabläufe und Strukturen:  

• Personengruppen aller Hierarchie-Ebenen im Hinblick auf bestehende Macht- 

und Abhängigkeitsverhältnisse (Altersunterschiede, Führungsstruktur, 

Kommunikationsstrukturen, Rollen, Zuständigkeiten, soziale Abhängigkeiten, 

Vertrauensverhältnisse etc.) wurden einbezogen. 

• Auf allen Ebenen der Organisation wurde das Wissen über Grenzverletzungen 

ermittelt und die Verankerung des Themas Prävention beschrieben. 

• Organisations-, Ablauf- und Entscheidungsstrukturen (auch informelle 

Strukturen) wurden unter dem Aspekt der Transparenz, der Verantwortlichkeit 

und Rollenklarheit untersucht.  

• Informationsmanagement (Information der betreuten Menschen über die 

Struktur der Einrichtung/Regelungen, Mitarbeiter/innen, etc.)  

• Mögliche strukturell- oder ablaufbedingte Schwachstellen, die 

Grenzverletzungen fördern (Pflegesituationen, Untersuchungen, etc.)   

• Der Umgang mit Fehlern, Fehlverhalten und Grenzverletzungen (Fehlerkultur) 

in der alltäglichen Arbeit  

• vorhandene (enge) Betreuungsverhältnisse und Bezugsbetreuung, Beratungs- 

und Betreuungssituationen  

• räumliche Gegebenheiten  

• Gestaltung von Dienst-/Arbeitsplänen  

• Risikoorte und -zeiten, insbesondere Übernachtungs-, Wohn- und 

Transportsituationen  

• Regelungen für Nachtdienste, Feiertage und Ferienzeiten mit personeller 

Unterbesetzung wurden in die Analyse einbezogen.  

• Der Themenkomplex Umgang mit Sexualität und Verfahrensschritte, 

Beschwerdemöglichkeiten, Meldeverfahren fanden Berücksichtigung  

• Zu prüfen war das Funktionieren des Beschwerdemanagements und die 

Passgenauigkeit sowohl im Hinblick auf die Zielgruppe und deren Angehörige 

als auch auf die Mitarbeiter/innen und ehrenamtlich Tätigen der Einrichtung.  

 

Die Ergebnisse der Risikoanalyse zeigten uns auf, welche konzeptionellen und 

strukturellen Verbesserungen im Sinne des Schutzes gegen jede Form von 

Grenzverletzungen erforderlich sind, die wir in unser Institutionelles Schutzkonzept 

aufgenommen haben und umsetzen werden.  

Die Befragung verdeutlichte, dass im Selbstverständnis der Mitarbeiter/innen die 

Information und Handlungsfähigkeit als durchweg ausreichend bis gut eingeschätzt 

wird.  
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Im Sinne einer zielorientierten Präventionsarbeit wird die Sensibilität der 

Mitarbeiter/innen für Grenzverletzungen geschult, so dass die 

Wahrnehmungsschwelle voraussichtlich gesenkt wird. 

Die Auseinandersetzung mit Nähe und Distanz ist verbindlich geregelt und wird 

besonders in den Präventionsschulungen, auf die verschiedenen 

Arbeitszusammenhänge hin, bearbeitet. 

Die bereits im Qualitätsmanagement vorhandene Regelung zum Umgang mit 

Beschwerden wird auch als eine Möglichkeit des Umgangs mit Verdachtsfällen 

genutzt. Ergänzt werden, im Rahmen der Präventionsschulungen, die vorgesehenen 

Meldewege bei Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt. 

Im Rahmen der Befragung sind verschiedene bauliche Gegebenheiten benannt 

worden, die Grenzüberschreitungen begünstigen könnten. Hier werden im Einzelnen, 

soweit möglich, bauliche Lösungen gesucht und in kollegialen Gesprächen und 

Dienstbesprechungen die Aufmerksamkeit geschärft. 

Mit dem Institutionellen Schutzkonzept und den damit verbundenen Maßnahmen 

wird die schon gut ausgebildete Selbstwirksamkeit noch weiter gefördert, 

angemessen auf grenzverletzende Situationen zu reagieren. 

Die Überprüfung des Schutzkonzeptes erfolgt jährlich als zusätzliches Element der 

Gefährdungsbeurteilung für die Arbeitsplätze. 

Mit der nächsten Überarbeitung des Prozesses wird bei Einstellung und Einarbeitung 

neuer Mitarbeiter/innen die Prävention als ausdrücklicher Bestandteil mit 

aufgenommen. 
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Persönliche Eignung, Personalauswahl und Personalentwicklung 

 

Um den Schutz der sich uns anvertrauenden Menschen in unseren Einrichtungen 

und Diensten verbessern und nachhaltig sicherstellen zu können, thematisieren die 

Personalverantwortlichen die Prävention gegen Gewalt im Vorstellungsgespräch 

sowie regelmäßig innerhalb der betrieblichen Kommunikationsstruktur von Diensten 

und Einrichtungen.  

Ein Gespräch mit den Mitarbeitern/innen über den Verhaltenskodex (siehe Anhang) 

und das Beschwerdemanagement verdeutlicht, dass (sexualisierte) Gewalt kein 

Tabuthema in unseren Diensten und Einrichtungen ist.  

Unser Ziel ist, nur geeignetes Personal im Sinne der Präventionsordnung 

einzustellen. Dies bezieht sich sowohl auf die fachliche Kompetenz als auch auf die 

persönliche Eignung. Personen, die rechtskräftig wegen einer Straftat gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung verurteilt sind, kommen nicht zum Einsatz. Die 

zuständigen Personalverantwortlichen sorgen für eine angemessene Thematisierung 

in der Personalentwicklung und für die Aus- und Fortbildung zur Prävention gegen 

Gewalt.  

Angesprochen in Bewerbungsgesprächen bzw. Gesprächen mit Mitarbeiter/innen 

und ehrenamtlich Tätigen werden insbesondere:  

• wertschätzende Grundhaltung  

• respektvoller Umgang  

• angemessenes, professionelles Verhalten gegenüber den sich uns 

anvertrauenden Menschen, deren Angehörigen, Kooperationspartner/innen, 

Mitarbeiter/innen und Vorgesetzten  

• angemessenes professionelles Verhältnis von Nähe und Distanz zu den 

anvertrauten Personen  

• individuelle Unter- oder Überforderungssituationen  

• Handeln in Grenz- und Gefahrensituationen  

• Fachwissen zum grenzachtenden Umgang  

• Fortbildungsbedarf zum Thema  
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Führungszeugnis, erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunftserklärung 

In unseren Diensten und Einrichtungen werden keine Personen eingesetzt, die 

rechtskräftig wegen einer in § 2 Abs. 2 oder 3 PrävO genannten Straftat verurteilt 

sind. Mitarbeiter/innen sowie ehrenamtlich Tätige müssen, je nach Tätigkeitsbereich, 

entsprechend den gesetzlichen und arbeitsrechtlichen Regelungen ein 

Führungszeugnis bzw. erweitertes Führungszeugnis vorlegen. 

Darüber hinaus fordern wir alle Mitarbeiter/innen gemäß § 2 Abs. 7 PrävO auf, 

einmalig eine Selbstauskunftserklärung abzugeben. In der Selbstauskunftserklärung 

versichert der/die Mitarbeiter/in, dass ihn/sie nicht wegen einer Straftat im 

Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt rechtskräftig verurteilt ist und auch in 

diesem Zusammenhang kein Ermittlungsverfahren gegen ihn/sie eingeleitet ist. Für 

den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen ihn/sie eingeleitet wird, 

verpflichtet er/sie sich, dies den Dienstvorgesetzten umgehend mitzuteilen. Die 

Selbstauskunftserklärung wird nach den geltenden arbeits- und 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen verwaltet und aufbewahrt.  

Unsere externen Partner/innen, Dienstleistende oder die Mitarbeiter/innen von 

Diensten in gemeinsamer Trägerschaft mit anderen Trägern haben wir auf ihren 

direkten Kontakt mit den zu betreuenden Menschen bewertet.  

Externe Partner/innen aus den folgenden Bereichen sind für uns tätig:  

• Ärzte/Ärztinnen 

• Praxen für Physiotherapie, Podologie, etc. 

• Sanitätshäuser 

• Taxiunternehmen/Fahrdienste 

• Apotheken 

• Reinigungsdienste 

• Referenten/innen 

• Hotels 

• Zeitarbeitsfirmen 

Diesen lassen wir Informationen über unsere Leitlinien zur Prävention von 

(sexualisierter) Gewalt zur Information ihrer Mitarbeiter/innen zukommen.  
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Beschwerdewege 

Nur gemeinsam können wir zum Schutz der sich uns anvertrauenden Menschen 

beitragen. Eine wichtige Säule ist dabei die Beteiligung der sich uns anvertrauenden 

und von uns betreuten Menschen. Es ist wichtig, dass sie ihre Rechte kennen, von 

den schützenden Strukturen wissen, die entwickelt werden und sich angemessen bei 

der Entwicklung von Beschwerdewegen einbringen können. In einem solchen 

Miteinander werden die Rechte von Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder 

hilfebedürftigen Erwachsenen geachtet und gefördert, Grenzverletzungen werden 

wahrgenommen und geahndet. 

 

Interne Ansprechperson bei Verdachtsfällen: 

Judith Meyer 

Präventionsfachkraft  

praeventionsfachkraft@caritas-dn.de 

Telefon: 02421/48110 

Die Präventionsfachkraft ist Ansprechpartnerin im Caritasverband Düren-Jülich e.V. 

für die Mitarbeiter/innen, die ehrenamtlich Tätigen sowie für die zu betreuenden 

Menschen und deren Angehörigen. Sie nimmt Verdachtsmeldungen auf, leitet erste 

Handlungsschritte ein und vermittelt fachliche Begleitung. Zudem kennt sie die 

Verfahrenswege bei Verdachtsmeldungen und kann über interne und externe 

Beratungsstellen informieren.  

 

Ansprechpersonen im Bistum Aachen: 

Martin van Ditzhuyzen 

Telefon: 0174 / 1862105 

E-Mail: martin.vanditzhuyzen@bistum-aachen.de 

 

Dr. Christina Engels 

Telefon: 0172 / 7165785 

E-Mail: christina.engels@bistum-aachen.de 

 

mailto:praeventionsfachkraft@caritas-dn.de
mailto:martin.vanditzhuyzen@bistum-aachen.de
mailto:christina.engels@bistum-aachen.de
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Ekkehard Höhl 

Telefon: 0172 / 7135935 

E-Mail: ekkehard.hoehl@bistum-aachen.de 

 

Monika Meinhold 

Telefon: 0162 / 6701367 

E-Mail: monika.meinhold@bistum-aachen.de 

 

Rainald Rambo 

Telefon: 0174 / 1851627 

E-Mail: rainald.rambo@bistum-aachen.de 

 

Die o.g. qualifizierten Ansprechpersonen sind erste Anlaufstelle für Betroffene. Sie 

führen Beratungsgespräche und helfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus 

kirchlichen Einrichtungen bei der Klärung von Verdachtsmeldungen. Dabei 

informieren sie auch über mögliche Verfahrenswege und weisen auf unabhängige, 

externe Beratungsstellen hin. Bei konkreten Verdachtsfällen im kirchlichen Bereich 

wird die Interventionsstelle einbezogen, die die dafür vorgesehenen Maßnahmen in 

die Wege leitet. 

Die Ansprechpersonen arbeiten unabhängig. Sie sind vom Bischof beauftragt, auf 

der Grundlage der „Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch“ an der 

Seite der Betroffenen zu sein und sie zu unterstützen. Sie helfen auch bei 

notwendigen Anträgen und Formularen zur Anerkennung des Leids. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ekkehard.hoehl@bistum-aachen.de
mailto:monika.meinhold@bistum-aachen.de
mailto:rainald.rambo@bistum-aachen.de
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Interventionsstelle gegen sexualisierte Gewalt des Bistums Aachen: 

Klosterplatz 7, 52062 Aachen 

Telefon: 0241/ 452890 

E-Mail: helmut.keymer@bistum-aachen.de 

Der Interventionsbeauftragte hat die Aufgabe, in aktuellen Fällen alle notwendigen 

Schritte zu koordinieren und zu steuern. Aber auch Betroffene selbst oder 

Mitarbeiter/innen bzw. Verantwortliche aus kirchlichen Einrichtungen, in denen es 

einen Verdacht oder konkreten Fall gab, können sich direkt hierhin wenden. Bei der 

Bearbeitung aktueller Fälle sorgt der Interventionsbeauftragte dafür, dass der Schutz 

der Betroffenen Vorrang vor den Interessen der Institution hat. 

 

Externe Lotsenstellen/ Beratungsstellen in Düren und Jülich 

• Weißer Ring 

Landesbüro NRW / Rheinland 

Josef-Schregel-Straße 44, 52349 Düren 

Telefon: 02421/16622 

www.nrw-rheinland.weisser-ring.de 

 

• basta! Verein gegen den sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V. 

Paradiesbenden 24, 52349 Düren 

Telefon: 0151 / 52571690 

www.basta-dueren.de 

 

• Beratungsstelle für Frauen und Mädchen e.V. 

Römerstr. 10, 52428 Jülich 

Telefon: 02461/ 58282 

www.frauenberatungsstelle-juelich.de 

 

Weitere Beratungsstellen sind im Anhang aufgeführt. 
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Auf der Grundlage des Handlungsleitfadens des Bistums Aachen haben wir auf 

unsere Einrichtungen und Dienste angepasste Melde- und Verfahrenswege 

erarbeitet, die im Anhang zu unserem Schutzkonzept zu finden sind. Die 

Ansprechpartner/innen und Stellen sowie die Verfahrenswege sind für Kinder und 

Jugendliche sowie schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene, 

Personensorgeberechtigte sowie alle ehrenamtlichen und hauptberuflichen 

Mitarbeiter/innen beschrieben und bekannt gemacht. 

Die Melde- und Verfahrenswege folgen den Leitlinien des Deutschen 

Caritasverbandes für den Umgang mit sexualisierter Gewalt an Minderjährigen und 

schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen durch Beschäftigte in den Diensten und 

Einrichtungen seiner Gliederungen und Mitgliedsorganisationen. 
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Verhaltenskodex 

In unserer Institution hat der Schutz vor Gewalt und der Respekt vor den 

Bedürfnissen und Grenzen der betreuten Menschen oberste Priorität.  

Wirksame Präventionsarbeit gegen (sexualisierte) Gewalt gelingt dann, wenn alle 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen, die Kontakt mit Kindern und 

Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen haben, ihre 

Handlungsmöglichkeiten verantwortungsvoll wahrnehmen.  

Allen Mitarbeiter/innen ist bewusst, dass sie in ihrer Rolle und Funktion eine 

besondere Vertrauens- und Autoritätsstellung haben. Klare und verbindliche Regeln 

bezüglich eines achtsamen und respektvollen Umgangs mit den uns anvertrauten 

Menschen sind deshalb notwendig.  

Den Verhaltenskodex haben wir innerhalb unserer Einrichtungen und Dienste in 

einer hierarchieübergreifenden Arbeitsgruppe entwickelt. Für folgende Bereiche 

haben wir gemeinsam verbindliche und konkrete Verhaltensregeln aufgestellt, die im 

Anhang unseres Schutzkonzeptes zu finden sind: 

• Gestaltung von Nähe und Distanz  

• Sprache und Wortwahl  

• Umgang und Nutzung von Medien und sozialen Netzwerken  

• Angemessenheit von Körperkontakten  

• Beachtung der Intimsphäre  

• Zulässigkeit von Geschenken  

• Disziplinarmaßnahmen  

• Verhalten auf Freizeiten und Reisen  

Jeder Einrichtung kann für ihren Bereich passende, weitere Kategorien 

hinzuzufügen. Der Verhaltenskodex stellt die gemeinsame Basis des Verständnisses 

im Umgang mit den Zielgruppen dar.  

Unter Beachtung der geltenden arbeitsrechtlichen Bestimmungen und internen 

Dienstanweisungen werden diese Verhaltensregeln durch die Unterzeichnung des 

Verhaltenskodex von den Mitarbeitern/innen anerkannt und der Wille und das 

Bemühen bekundet, sich an die nachstehenden Vereinbarungen und 

Verhaltensregeln zu halten. Unsere Personalabteilung berücksichtigt das folgende 

Vorgehen: Mit allen Mitarbeitern/innen wird als Voraussetzung für eine Tätigkeit mit 

Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen 

individuell eine Vereinbarung getroffen. Dazu wird der Verhaltenskodex bei 

Einstellung bzw. für bereits angestellte Mitarbeiter/innen bzw. tätige Ehrenamtliche 

unterzeichnet und in der Personalakte bzw. von der Personalabteilung aufbewahrt. 

Der von den Mitarbeitern/innen zu unterzeichnende Verhaltenskodex ist diesem 

Institutionellen Schutzkonzept beigefügt. 
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Aus- und Fortbildung 

In den Qualifizierungsmaßnahmen zum Thema (sexualisierter) Gewalt geht es um 

mehr als reine Wissensvermittlung. Die Mitarbeiter/innen und ehrenamtlich Tätigen 

werden in ihrem Arbeitsfeld zum Thema (sexualisierter) Gewalt sensibilisiert, erhalten 

ein entsprechendes Basiswissen sowie Handlungssicherheit.  

Auch das Hinwirken auf eine Haltung sowie die Vermittlung von Sprachfähigkeit und 

Kommunikationskompetenz sind Inhalte in diesen Aus- und 

Fortbildungsmaßnahmen. Wir schulen unsere Mitarbeiter/innen je nach Intensität des 

Kontaktes und der Vereinbarkeit mit den Anforderungen des Arbeitsalltags in 

Präsenzschulungen. 

Dabei nehmen wir die Empfehlungen des Bistums zum Schulungsumfang und der 

Zuordnung der Mitarbeiter/innen auf, wie in unserem Schulungskonzept im Anhang 

ersichtlich.  

Dies gilt ebenso für die neu eingestellten Mitarbeiter/innen, mit denen die 

verpflichtende Teilnahme an den Präventionsschulungen thematisiert wird. Neu 

eingestellte Mitarbeitende werden innerhalb eines halben Jahres nach Einstellung 

geschult. Das Thema Prävention gegen (sexualisierte) Gewalt ist Bestandteil 

unseres Einarbeitungskonzeptes einschließlich aller dazugehörenden 

Verhaltensempfehlungen und Verfahrensanweisungen.  

Spätestens alle fünf Jahre führen wir Vertiefungsveranstaltungen durch, die sich 

nach dem Bedarf unserer Mitarbeiter/innen an vertiefenden Schulungsinhalten 

richten.  

Unsere Schulungen erfolgen mithilfe eigener qualifizierter Referentinnen.  
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Maßnahmen zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen sowie schutz- und 

hilfebedürftigen Erwachsenen 

 

Ausgehend von unserem Leitbild ist es Aufgabe aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

des Caritasverbandes Düren-Jülich e.V., die Stärkung der Selbstkompetenz der sich 

uns anvertrauenden und anvertrauten Menschen zu unterstützen. Dazu gehört, dass 

wir die von uns Betreuten über ihre Rechte und Pflichten informieren – auch über die 

Verhaltensregeln, die in unseren Einrichtungen und Diensten gelten.  

Wir arbeiten präventiv mit Kindern und Jugendlichen sowie schutz- oder 

hilfebedürftigen Erwachsenen, in dem wir sie in ihrer Selbstbestimmung und 

Autonomie so weit wie möglich stärken.  

Die eingesetzten Mitarbeiter/innen begegnen den zu betreuenden Menschen mit 

einer wertschätzenden und ressourcenorientierten Haltung. Die Arbeit an dieser 

Haltung ist regelmäßig Thema in Team- und Einzelgesprächen mit den 

Vorgesetzten.  

Insgesamt sehen wir drei Handlungsfelder, um den Schutz der uns anvertrauten 

Menschen sowie unserer Mitarbeiter/innen zu gewährleisten. Zum einen unterstützen 

die Fachkräfte im Umgang mit Themen wie bspw. der eigene Körper (Sensibilität für 

physische Integrität), die eigenen Rechte (Schutz vor Gewalt und Vernachlässigung), 

Sexualität (Enttabuisierung, Sprachfähigkeit schaffen) und werten Alltagssituationen 

diesbezüglich mit ihnen aus. Zum anderen werden die Mitarbeiter/innen 

entsprechend geschult und fortgebildet, um einen professionellen und 

wertschätzenden Umgang mit den uns anvertrauten Menschen zu gewährleisten. 

Dabei gilt es auch auf die spezifische Zielgruppe zu schauen. Als Drittes schützt der 

Caritasverband Düren-Jülich e.V. die Mitarbeiter/innen bei Grenzüberschreitungen 

durch Klienten/innen, Patienten/innen und/oder Bewohner/innen und sucht für alle 

Beteiligten nach entsprechenden Lösungen.  

Folgende Maßnahmen werden zeitnah umgesetzt: 

• Information über die Person und die Aufgaben der Präventionsfachkraft 

• Zusammenstellung der Informationen zum Schutzkonzept für die zu 

betreuenden Menschen in den Einrichtungen und Diensten des 

Caritasverbandes Düren-Jülich e.V.  

• Informationen für die Heimbeiräte und Bewohner/innen der Altenpflegezentren 

• Informationen der Patienten/innen und/oder Klienten/innen in den 

Einrichtungen der ambulanten Pflege und der Tagespflegen, sowie der 

Beratungsdienste durch geeignete Broschüren 

• Die Wirksamkeit des Institutionellen Schutzkonzeptes wird jährlich im Sinne 

eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses als ein eigenständiges 

Element im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung geprüft. 
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Qualitätsmanagement 

Im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der Präventionsarbeit in unseren Diensten 

und Einrichtungen haben wir die Bausteine unseres Institutionellen Schutzkonzeptes 

in unsere Regelstruktur bzw. unser Qualitätsmanagement (QM) integriert. 

Regelmäßig überprüfen wir unsere Abläufe und Regelungen daraufhin, ob es einer 

Weiterentwicklung oder Konkretisierung von Teilen des Institutionellen 

Schutzkonzeptes bedarf. Unser Qualitätsmanagement beinhaltet auch die 

Schulungsmodalitäten der Mitarbeiter/innen (Vertiefung alle fünf Jahre) und die 

Regelungen zur Schulung im Institutionellen Schutzkonzept sowie die Einholung der 

Führungszeugnisse und erweiterten Führungszeugnisse alle fünf Jahre. Spätestens 

nach fünf Jahren oder nach einer Krisenintervention wird das Schutzkonzept 

evaluiert und ggf. angepasst. Dabei werden fachliche Entwicklungen im Bereich 

Prävention gegen Gewalt berücksichtigt. Beispielhaft werden folgende Fragen zu 

stellen sein:  

• Sind die in der Risikoanalyse benannten Risikofaktoren durch entsprechende 

Maßnahmen behoben worden?  

• Wie sehen die aktuellen Beschwerdewege aus, wie ist ihre Qualität und 

werden sie bei einem Vorfall von Gewalt wirklich genutzt und angenommen? 

Trauen sich die uns anvertrauten Personen, sich über diese Wege zu 

beschweren? Ansonsten muss an dieser Stelle dringend nachgebessert 

werden.  

• Ist der Verhaltenskodex noch angemessen oder haben sich anhand des 

Vergleichs mit der Praxis Sicherheitsmängel oder Unsicherheiten gezeigt? Hat 

sich die Gesellschaft weiter verändert, so dass einige Vorhaben unrealistisch 

erscheinen? Sind andere Fragestellungen hinzugekommen, die im Jahr 2018 

noch nicht vorlagen?  

• Wer bekleidet aktuell die Position der Präventionsfachkraft? 

• Ist es sinnvoll oder notwendig, noch weitere Personen zur 

Präventionsfachkraft ausbilden zu lassen? 

• Wir informieren in unseren Einrichtungen und Diensten per Aushang oder in 

anderer geeigneter Weise, wer Präventionsfachkraft ist.  

• Wer ist grundsätzlich verantwortlich für das Qualitätsmanagement? 
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24 

Handlungsleitfaden bei Verdacht auf (sexualisierte) Gewalt 

Verdacht  

Man beobachtet eine Situation, die als Grenzverletzung bzw. als sexueller Übergriff 

wahrgenommen wird oder man bekommt etwas von jemandem über eine solche 

Situation erzählt.  

  

Ruhe bewahren  

Bei einem Verdacht ist als erstes zu prüfen, woher dieser kommt und die Situation ist 

weiter zu beobachten. Durch überlegtes Handeln können Fehlentscheidungen 

vermieden werden.  

  

Kontakt aufnehmen  

Es ist wichtig, mit einem Verdacht oder einem unguten Gefühl nicht allein zu bleiben, 

sondern in dieser Situation für die eigene Entlastung zu sorgen.  

Als Ansprechpartner/innen kommen dafür die Präventionsfachkraft, 

Leitungspersonen oder Fachberatungsstellen in Frage.  

Gemeinsam sollte abgewogen werden, welche nächsten Schritte zu tun sind.   

  

Prüfen 

Als erstes ist zu prüfen und einzuschätzen, ob es einen sofortigen Handlungsbedarf 

gibt, etwa wenn es zu weiteren gefährdenden Situationen kommen kann.  

Je nach Sachlage sind Leitungspersonen, Jugendamt, Strafverfolgungsbehörden 

und die Ansprechpersonen oder auch die Interventionsbeauftragten des Bistums 

Aachen einzubeziehen.  

Dabei müssen die Persönlichkeitsrechte aller Beteiligten gewahrt werden.  

 

Dokumentieren 

Der gesamte Prozess sollte in allen Schritten sorgfältig dokumentiert werden.  

Das hilft, sich auch später noch an die Einzelheiten zu erinnern und kann in einem 

möglichen Strafverfahren hilfreich sein.  

 

Achtung! 

In einer Situation, in der man mit einem Verdacht auf sexualisierte Gewalt 

konfrontiert ist, sind Sprachlosigkeit und das Gefühl hilflos zu sein normal und kein 

Zeichen von Versagen. 

 

Reflexion 

Es ist wichtig, den gesamten Prozess und die getroffenen Entscheidungen 

abschließend zu reflektieren. Dazu sollte auf das persönliche Befinden  

und die Situation im Team geschaut werden.  

Sinnvoll kann es sein, dazu externe Hilfe wie beispielsweise Supervision, in 

Anspruch zu nehmen. 
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Verhaltenskodex 

Der Caritasverband Düren-Jülich e.V. bietet Menschen Unterstützung und 

Hilfeleistung an und fördert sie in der Entfaltung und Gesundung ihrer Persönlichkeit, 

ihrer religiösen und sozialen Kompetenzen, ihrer Begabungen und ihrer 

Beziehungsfähigkeit. Die Lebensräume sollen geschützte Orte sein, an denen sie 

angenommen und sicher sind.  

Die Verantwortung für den Schutz vor jeglicher Form von Gewalt, insbesondere 

sexualisierter Gewalt, liegt bei den haupt- und nebenberuflichen Mitarbeitenden 

sowie den ehrenamtlich Tätigen, die in einem wertschätzenden Klima einander und 

den ihnen sich anvertrauenden Menschen begegnen sollen.  
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Schulungskonzept 

Grundlage für das Schulungskonzept des Caritasverbandes Düren- Jülich ist die 

Schulungsempfehlung des Bistums Aachen und des Caritasverbandes für das Bistum 

Aachen e. V. zum Schulungsumfang für Mitarbeiter/innen mit unterschiedlichen 

Kontaktintensitäten zu den betreuten Menschen in caritativen Einrichtungen 

Der Caritasverband für die Region Düren Jülich hat seinen Schwerpunkt der Arbeit in 

den Bereichen  

• die Verwirklichung der Caritas als Lebens- und Wesensäußerung der 
katholischen Kirche durch Unterstützung kranker, alter und hilfsbedürftiger 
Menschen,  

 

• die Durchführung von Maßnahmen zur Gewinnung und Ausbildung von 
ehrenamtlich Tätigen,  

 

• die Unterhaltung von Freiwilligenzentren zur Vermittlung von ehrenamtlicher 
Arbeit,  

 

• die Unterhaltung von Einrichtungen zur Erbringung ambulanter, teilstationärer 
und/oder stationärer Pflegeleistungen, zur häuslichen Krankenpflege, zur 
ambulanten palliativ-pflegerischen und hospizlichen Versorgung sowie zur 
Betreuung und Unterstützung von älteren Menschen,  

 

• die Unterhaltung und Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der 
offenen Altenhilfe,  

 

• die Unterhaltung von Einrichtungen und Beratungsstellen für Migranten, 
Wohnungslose, suchtgefährdete oder suchtkranke Mitmenschen sowie 
Menschen in besonderen wirtschaftlichen oder sozialen Notlagen,  

 

• die Unterhaltung stationärer und ambulanter Einrichtungen der 
Eingliederungshilfe,  

 

• die Unterhaltung von Einrichtungen der Sozialpädagogischen Familienhilfe 
und Familienpflege,  

 

• die Unterhaltung von Kurberatungsstellen und Beratungsstellen zur Förderung 
der Familiengesundheit,  

 

• Maßnahmen der Entwicklungsförderung junger Menschen im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe,  

 

• Maßnahmen und Projekte der Gemeindesozialarbeit.  
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Der Verband ist mit dem weitaus größten Anteil seiner Dienste und Einrichtungen im 

Bereich der Arbeit mit volljährigen, selbstbestimmten Menschen befasst.  

Daher hat sich der Verband zu einem Schulungskonzept entschieden, das dieser 

Situation Rechnung trägt und die Mitarbeiter/innen durch ein gut strukturiertes und 

zeitlich angemessenes Schulungsverfahren gegen sexualisierte Gewalt und andere 

Formen gewalttätiger Übergriffe sensibilisiert und Handlungsmöglichkeiten an die 

Hand gibt. 

Die Schulungen für alle Mitarbeiter/innen sollen sensibilisieren und Kenntnisse 

vermitteln, wie mit dem Thema (sexualisierter) Gewalt und Grenzüberschreitung 

umzugehen ist. 

Dabei entstehen Fragen, wie beispielsweise: „Wo sind meine eigenen Grenzen?“, 

„Was bedeutet sexualisierte Gewalt?“, „Wen betrifft das überhaupt?“, „Wie kann ich 

Kinder, Jugendliche und alte Menschen schützen?“ oder „Was kann/muss ich tun, 

wenn ich etwas mitbekomme?“. Diese und andere Fragen beantworten wir in 

unseren Präventionsschulungen. 

Die Präventionsschulungen erfolgen abhängig von der Intensität der Kontakte zu 

Minderjährigen oder schutzbedürftigen Erwachsenen und dauern entweder 4 oder 8 

Stunden. 

• Basis-Schulung (4 Stunden): für Mitarbeitende, die lediglich indirekten Kontakt 

zu Klienten/innen, Bewohner/innen, Patienten/innen haben, z. B. Verwaltung 

• Intensiv- Schulung (8 Stunden): für Mitarbeitende, die direkten und ständigen 

Kontakt zu Klienten/innen, Bewohner/innen, Patienten/innen haben, z. B. 

Pflegekräfte, Sozialarbeiter/innen 

Die Mitarbeiter/innen werden von ihren Vorgesetzten über anstehende Termine 

informiert und direkt angemeldet. 

Im Caritasverband Düren-Jülich e.V. gibt es ein Team von qualifizierten 

Referent/innen zum Thema (sexualisierter) Gewalt. 
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Fachliche Beratungs- und Anlaufstellen 

 

• Weißer Ring Düren-Jülich 

Josef-Schregel-Straße-44, 52349 Düren 

Telefon: 02421/16622 

www.nrw-rheinland.weisser-ring.de  

 

• Kreispolizeibehörde, Kriminalpolizeilicher Opferschutz 

Kriminalhauptkommissarin Marion Laßka 

Aachener Straße 28, 52349 Düren 

Telefon: 02421/9498713 

E-Mail: Marion.Lasska@polizei.nrw.de 

 

• Frauen helfen Frauen e.V. 

Gutenbergstraße 20, 52349 Düren 

Telefon: 02421/17355 

www.frauen-helfen-frauen-dueren.de 

 

• Beratungsstelle für Frauen und Mädchen e.V. 

Römerstr. 10, 52428 Jülich 

Telefon: 02461/ 58282 

www.frauenberatungsstelle-juelich.de 

 

• Basta!- Verein gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen e.V. 

Paradiesbenden 24, 52349 Düren 

Telefon: 02421/ 489216 

www.basta-dueren.de 

 

• HObAS- Hilfe für Opfer bei anonymer Spurensicherung 

Telefon: 0157/89300665  

E-Mail: hobas@gmx.de   

www.hobas.info 

 

• Der Paritätische- Selbsthilfe- Kontaktstelle im Kreis Düren 

Paradiesbenden 24, 52349 Düren 

Telefon: 02421/489210 

 

• Bundesamt für Familien 

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 

Telefon: 0800/0116016 

 

 

http://www.nrw-rheinland.weisser-ring.de/
mailto:Marion.Lasska@polizei.nrw.de
http://www.basta-dueren.de/
mailto:hobas@gmx.de
http://www.hobas.info/
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• Ministerium für Gleichstellung des Landes NRW 

Hilfetelefon „Gewalt an Männern“ 

0800/1239900 

 

• Unabhängiger Beauftragter der Bundesregierung für Fragen des sexuellen 

Kindesmissbrauchs 

Hilfetelefon „Sexueller Missbrauch“ 

Telefon: 0800/2255530  

 

• Telefonseelsorge  

Telefon: 0800/1110111 
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